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Erlöschen krankheitsbedingt nicht gewährter Urlaubsanspruch? 
Insbesondere eine jüngere Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) hat 
dazu geführt, dass Verunsicherung im Bereich der Urlaubsansprüche besteht. Es gilt, 
dass der gesetzliche Mindestanspruch, wenn er wegen Krankheit nicht genommen 
werden kann, nicht verfällt und während der Krankheit weiter anwächst. Seither sind 
krankheitsbedingt nicht genommene Urlaubsansprüche ständiges Thema arbeits-
gerichtlicher Entscheidungen. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte zuletzt darüber 
zu entscheiden, ob solche Urlaubsansprüche bei Wiederaufnahme der Arbeit den nor-
malen Befristungsregelungen unterliegen, nach denen nicht genommener Jahresurlaub 
bis längstens zum 31.3. des Folgejahres übertragen werden kann, wenn eine diesbe-
zügliche Vereinbarung besteht. 
 
Sachverhalt  
Der Kläger, dessen Urlaubsanspruch 30 Tage im Jahr betrug, der aber nicht ins Folge-
jahr übertragbar war, war zwischen Januar 2005 und Juni 2008 dauerhaft erkrankt. 
Nach seiner Rückkehr in den Beruf gewährte ihm der Arbeitgeber im Jahr 2008 insge-
samt 30 Urlaubstage. Mit seiner Klage begehrte der Kläger die Feststellung, dass ihm 
aus den Jahren 2005 bis 2007 noch 90 Urlaubstage zustünden. 
 
Entscheidung  
Das BAG wies die Klage ab. Zwar blieben die wegen der Krankheit nicht genomme-
nen Urlaubsansprüche erhalten. Allerdings würden diese krankheitsbedingt nicht ge-
nommenen Urlaubsansprüche bei Rückkehr zur Arbeit nicht anders behandelt als 
"normale" Urlaubsansprüche. Das heißt, sie unterliegen nach Rückkehr in die Tätigkeit 
den gleichen Verfallfristen, so dass sie am 31.12.2008 untergegangen seien. 
 
Konsequenz  
Die Entscheidung stellt klar, dass krankheitsbedingt nicht genommene Urlaubs-
ansprüche "normalen" Urlaubsansprüchen gleich gestellt sind. Sie werden nicht bevor-
zugt behandelt, insbesondere wandeln sie sich nicht in einen Abgeltungsanspruch um. 
Offen gelassen hat das Bundesarbeitsgericht allerdings die - aus einem anderen Ver-
fahren heraus beim Europäischen Gerichtshof anhängige - Frage, ob und in welchem 
Umfang Urlaubsansprüche über Jahre hinweg angesammelt werden können. In einem 
Parallelurteil unterstellte das BAG den Urlaubsabgeltungsanspruch den arbeits- oder 
tarifvertraglich vereinbarten Verfall- oder Ausschlussfristen. Der Abgeltungsanspruch 
entstehe mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses und sei kein "fortgesetzter"         
Urlaubs-, sondern reiner Geldanspruch, so dass er Verfall- und Ausschlussfristen zu-
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gänglich sei. Ohne eine entsprechende Klausel käme es beim Abgeltungsanspruch zur 
Regelverjährung von 3 Jahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


